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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2061/96 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES

vom 8 . Oktober 1996

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 zur Festlegung der allge
meinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung
aromatisierten Weines , aromatisierter weinhaltiger Getränke und aromatisierter

weinhaltiger Cocktails

Die Bestimmungen über die Behandlungen, die bei der
Herstellung der einzelnen Erzeugnisse angewandt werden
dürfen, sind klarer zu fassen , mit der Maßgabe , daß die
Mitgliedstaaten in Ermangelung einschlägiger Gemein
schaftsvorschriften besondere , mit dem Gemeinschafts
recht im Einklang stehende Regeln anwenden können .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1601 /91 (5) ist entsprechend
zu ändern und unter Berücksichtigung des derzeitigen
Erfahrungsstandes in einer Reihe von weiteren techni
schen Punkten anzupassen —

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 43 und 100a,

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 1 89b des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Damit bestimmten Verwendungsgewohnheiten in einigen
Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird , muß aromati
sierter Wein auch aus mit Alkohol stummgemachtem
Most aus frischen Weintrauben gemäß Anhang I
Nummer 5 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 des Rates
vom 16 . März 1987 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Wein (4) hergestellt werden dürfen .

Die Anwendung der Bestimmung betreffend den
Mindestweingehalt läßt sich im Fall eines angereicherten ,
aus mehreren Anbaugebieten stammenden aromatisierten
Weins kaum überprüfen . Diese Bestimmung muß deshalb
angepaßt werden .

Bei der Definition eines traditionellen Erzeugnisses wie
z . B. Glühwein ist bestimmten Entwicklungen auf diesem
Sektor Rechnung zu tragen . Deshalb muß der Zusatz von
Wasser untersagt werden , ohne indes damit auszu
schließen , daß aufgrund einer etwaigen Süßung Wasser
zugesetzt werden kann .

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1601 /91 wird wie folgt geän
dert :

1 . In Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a)

i ) erhält der erste Gedankenstrich folgende Fassung:
„— aus einem oder mehreren der Weinbauerzeug

nisse gemäß Anhang I Nummern 5 und 12 bis
18 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 (*),
einschließlich Qualitätswein b.A. gemäß
Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
823/87 (") und ausgenommen ,Retsina'-Tafel
wein , gewonnen und gegebenenfalls mit Trau
benmost und/oder teilweise gegorenem Trau
benmost versetzt wurde ,

0 ABl . Nr. L 84 vom 27 . 3 . 1987, S. 1 . Verordnung
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1544/95 (ABl . Nr. L 148 vom 30 . 6 . 1995, S. 31 ).

O ABl . Nr. L 84 vom 27 . 3 . 1987, S. 59 . Verord
nung zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 3011 /95 (ABl . Nr. L 314 vom 28 . 12 .
1995, S. 14)"

(') ABl . Nr. C 28 vom 1 . 2 . 1996, S. 8 .
(2) Stellungnahme vom 27. März 1996 (ABl . Nr . C 174 vom 17. 6 .
1996, S. 30).

( 3 ) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. März
1996 (ABl . Nr. C 96 vom 1 . 4 . 1996, S. 235), gemeinsamer
Standpunkt des Rates vom 29 . April 1996 (ABl . Nr. C 196
vom 6 . 7 . 1996, S. 130) und Beschluß des Europäischen Parla
ments vom 16. Juli 1996 (ABl . Nr. C 261 vom 9 . 9 . 1996, S.
23).

(4 ) ABl . Nr . L 84 vom 27 . 3 . 1987, S. 1 . Verordnung zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1544/95 (ABl . Nr. L 148
vom 30 . 6 . 1995, S. 31 ).

( s) ABl . Nr. L 149 vom 14. 6 . 1991 , S. 1 . Verordnung zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (EG) Nr. 3378/94 (ABl . Nr. L
366 vom 31 . 12. 1994, S. 1 ).
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aufgrund der Anwendung von Artikel 3 Buchstabe
a) zugesetzt wird, ist der Zusatz von Wasser unter
sagt ";

iii) erhält Buchstabe fa) „Viiniglögi/Vinglögg" Satz 1
folgende Fassung:
„aromatisiertes Getränk, das ausschließlich aus
Rotwein oder Weißwein gewonnen und haupt
sächlich mit Zimt und/oder Gewürznelken gewürzt
wird ."

5 . In der italienischen Fassung erhält Artikel 2 Absatz 5
Buchstaben a) und b) folgende Fassung:

ii) erhält der vorletzte Unterabsatz folgende Fassung:
„Der Anteil des bei der Herstellung eines aromati
sierten Weins verwendeten Weins und/oder mit
Alkohol stummgemachten Mösts aus frischen
Weintrauben muß im Fertigerzeugnis mindestens
75 % betragen . Unbeschadet des Artikels 5 gilt für
den Mindestgehalt der verwendeten Erzeugnisse an
natürlichem Alkohol Artikel 18 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 822/87 ."

2 . In Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) erhält der erste
Gedankenstrich folgende Fassung:
„— aus einem oder mehreren der Weine gemäß

Anhang I Nummern 11 bis 13 und 15 bis 18 der
Verordnung (EWG) Nr. 822/87, einschließlich
Qualitätswein bA. gemäß Artikel 1 Absatz 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 823/87 und ausge
nommen mit Alkohol versetzte Weine und
,Retsina'-Tafelwein , gewonnen und gegebenenfalls
mit Traubenmost und/oder teilweise gegorenem
Traubenmost versetzt wurde,".

3 . In der italienischen Fassung wird Artikel 2 Absatz 2
wie folgt geändert :
i ) Unter Buchstabe a) wird der Begriff „Vermut" durch
folgende Begriffe ersetzt :

„a) extra secco o extra dry: per i prodotti il cui tenore
di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro;

b) secco o dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri
è inferiore a 50 grammi per litro;".

„Vermut o Vermouth o Vermout ;

ii) Unter Buchstabe b) Vino aromatizzato amaro erhält
der erste Gedankenstrich folgende Fassung:

6 . Artikel 5 erhält folgende Fassung:
„Artikel 5

( 1 ) Auf Wein und Most in der Zusammensetzung
der in Artikel 1 genannten Erzeugnisse sind die gemäß
der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 festgelegten önolo
gischen Behandlungen und Verfahren anwendbar.
(2) Die Behandlung von Zwischenerzeugnissen bei
der Herstellung der in dieser Verordnung genannten
Enderzeugnisse wird nach dem Verfahren des Artikels
14 festgelegt ."

7 . In Anhang II wird nach der Bezeichnung „Nürnberger
Glühwein" die Bezeichnung „Thüringer Glühwein"
eingefügt .

Artikel 2

Für Glühwein werden für eine Übergangszeit, die mit
dem 31 . Januar 1998 endet, nach dem Verfahren des Arti
kels 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1601 /91 abweichende
Maßnahmen erlassen .

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft .

„— ,Vino alla china o ,vino chinato quando
l'aromatizzazione principale è fatta con aroma
naturale di china,".

4 . In Artikel 2 Absatz 3

i) werden unter Buchstabe e) „Kalte Ente" die Wörter
„deren Geschmack deutlich wahrnehmbar sein
muß" gestrichen;

ii ) erhält Buchstabe f) „Glühwein" Satz 1 folgende
Fassung:
„aromatisiertes Getränk, das ausschließlich aus
Rotwein oder Weißwein gewonnen und haupt
sächlich mit Zimt und/oder Gewürznelken gewürzt
wird ; abgesehen von der Wassermenge , die

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 8 . Oktober 1996 .

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

K. HÄNSCH

Im Namen des Rates

Der Präsident

P. RABBITTE
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2062/96 DES RATES
vom 1 . Oktober 1996

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1521/76 über die Einfuhren von
Olivenöl mit Ursprung in Marokko

Die Vertragsparteien sind durch ein Abkommen in Form
eines Briefwechsels übereingekommen, den Zusatzbetrag
auf 12,09 ECU je 100 kg festzusetzen .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1521 /76 ist daher entspre
chend zu ändern —

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 113 ,

auf Vorschlag der Kommission ,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28 . Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen
denden Umrechnungskurse ('), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Maßgabe des Artikels 17 und des Anhangs B des
Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Marokko (2)
wird — sofern dieses Land eine Abgabe bei der Ausfuhr
erhebt — bei der Einfuhr von Olivenöl der KN-Codes
1509 10 10, 1509 10 90 und 1510 00 10 in die Gemein
schaft eine pauschale Verminderung des auf dieses
Olivenöl zu erhebenden Abschöpfungsbetrags um 0,7245
ECU je 100 kg sowie eine Verringerung dieser Abschöp
fung um den Betrag der besonderen Abgabe vorge
nommen , und zwar bis zu 12,09 ECU je 100 kg in
Anwendung des im genannten Artikel vorgesehenen
Abschlags und bis zu 12,09 ECU je 100 kg in Anwen
dung des im genannten Anhang B vorgesehenen Zusatz
betrags .
Das genannte Abkommen wurde mit der Verordnung
(EWG) Nr. 1521 /76 (3) zur Anwendung gebracht.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG)
Nr. 1521 /76 erhält folgende Fassung:

„b) einen Betrag in Höhe der von Marokko auf dieses
Öl erhobenen besonderen Abgabe bei der Ausfuhr
bis zu 12,09 ECU je 100 kg für den Zeitraum vom
1 . Januar 1994 bis zum 31 . Januar 1995 und bis
zu 14,60 ECU je 100 kg für den Zeitraum ab dem
1 . Februar 1995, wobei diese Beträge im erstge
nannten Zeitraum um 12,09 ECU je 100 kg und
im letztgenannten Zeitraum um 14,60 ECU je 100
kg erhöht werden ."

Artikel 2

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Luxemburg am 1 . Oktober 1996.

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. SPRING

(') ABI . Nr. L 387 vom 31 . 12 . 1992, S. 1 . Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 150/95 (ABl . Nr. L
22 vom 31 . 1 . 1995, S. 1 ).

R ABl . Nr. L 264 vom 27. 9 . 1978 . S. 2 .
f) ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6. 1976, S. 43 . Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1901 /92 (ABl . Nr.
L 192 vom 11 . 7 . 1992, S. 2).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2063/96 DES RATES
vom 14. Oktober 1996

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1180/77 über die Einfuhr bestimmter
landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der Türkei in die Gemein

schaft

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 113 ,

auf Vorschlag der Kommission ,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28 . Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen
denden Umrechnungskurse ('), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Maßgabe des Beschlusses Nr. 1 /77 des Assoziations
rates EWG—Türkei vom 17 . Mai 1977 über neue Zuge
ständnisse bei der Einfuhr türkischer Agrarerzeugnisse in
die Gemeinschaft wird — sofern dieses Land eine Abgabe
bei der Ausfuhr erhebt — bei der Einfuhr von Olivenöl
der KN-Codes 1509 10 10 , 1509 10 90 und 1510 00 10 in
die Gemeinschaft eine pauschale Verminderung des auf
dieses Olivenöl zu erhebenden Abschöpfungsbetrags um
0,7245 ECU je 100 kg sowie eine Verringerung dieser
Abschöpfung um den Betrag der besonderen Abgabe
vorgenommen , und zwar bis zu 10,88 ECU je 100 kg in
Anwendung des in Artikel 2 des genannten Beschlusses
vorgesehenen Abschlags und bis zu 10,88 ECU je 100 kg
in Anwendung des in Anhang IV des genannten
Beschlusses vorgesehenen Zusatzbetrags .
Der genannte Beschluß wurde mit der Verordnung
(EWG) Nr. 11 80/77 (2) zur Anwendung gebracht.

Die Vertragsparteien sind durch Briefwechsel übereinge
kommen , den Zusatzbetrag für den Zeitraum vom
1 . Januar 1994 bis 31 . Januar 1995 auf 10,88 ECU je 100
kg und für den Zeitraum ab dem 1 . Februar 1995 auf
13,14 ECU je 100 kg festzusetzen .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1180/77 ist daher entspre
chend zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG)
Nr. 1180/77 erhält folgende Fassung:

„b) einen Betrag in Höhe der von der Türkei auf
dieses Öl erhobenen besonderen Abgabe bei der
Ausfuhr bis zu 10,88 ECU je 100 kg für den Zeit
raum vom 1 . Januar 1994 bis 31 . Januar 1995 und
bis zu 13,14 ECU je 100 kg für den Zeitraum ab
dem 1 . Februar 1995, wobei diese Beträge im erst
genannten Zeitraum um 10,88 ECU je 100 kg und
im letztgenannten Zeitraum um 13,14 ECU je 100
kg erhöht werden ."

Artikel 2

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Luxemburg am 14 . Oktober 1996 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

R. QUINN

(') ABl . Nr. L 387 vom 31 . 12 . 1992, S. 1 . Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 150/95 (ABl . Nr. L
22 vom 31 . 1 . 1995, S. 1 ).

( 2 ) ABl . Nr. L 142 vom 9. 6 . 1977, S. 10 . Verordnung zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1902/92 (ABl . Nr.
L 192 vom 11 . 7 . 1992, S. 3).
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VERORDNUNG EG Nr. 2064/96 DER KOMMISSION

vom 29. Oktober 1996

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im Oktober 1996 gestellten
Anträge auf Einfuhrlizenzen für bestimmte Produkte des Sektors Eier und
Geflügelfleisch entsprechend den Verordnungen (EG) Nr. 1474/95 und (EG) Nr.

1251 /96 genehmigt werden können

Es sollte die Uberschußmenge bestimmt werden , die der
für den folgenden Zeitraum verfügbaren Mengen hinzu
zufügen ist —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1474/95 der
Kommission (') zur Eröffnung und Verwaltung der Zoll
kontingente im Eiersektor und für Albumine, zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1219/96 (2),
insbesondere auf Artikel 5 Absatz 5,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1251 /96 der
Kommission vom 28 . Juni 1996 zur Eröffnung und
Verwaltung von Zollkontingenten im Geflügelfleisch
sektorf), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Mengen , die auf die für das vierte Vierteljahr 1996
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen , sind bei
mehreren Erzeugnissen kleiner als die verfügbaren
Mengen . Es kann ihnen deshalb vollständig stattgegeben
werden . Bei anderen Erzeugnissen wurden dagegen
höhere Mengen beantragt, so daß die betreffenden
Anträge , zur Gewährleistung einer gerechten Aufteilung,
um einen fixen Prozentsatz verringert werden müssen .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

( 1 ) Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen , die gemäß den
Verordnungen (EG) Nr. 1474/95 und (EG) Nr. 1251 /96
für den Zeitraum vom 1 . Oktober bis 31 . Dezember 1996
gestellt wurden, wird entsprechend Anhang I stattge
geben .

(2) In den ersten zehn Tagen des Zeitraums vom 1 .
Januar bis 31 . März 1997 dürfen Anträge auf Einfuhrli
zenzen gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1474/95 und
(EG) Nr. 1251 /96 für insgesamt die Mengen gestellt
werden , die im Anhang II ausgewiesen sind .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30 . Oktober 1996 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 29 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

C ) ABl . Nr. L 145 vom 29 . 6 . 1995, S. 19 .
( 2 ) ABl . Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1996, S. 55 .
R ABl . Nr. L 161 vom 29 . 6 . 1996, S. 136.
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ANHANG I

Nummer

der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1 . Oktober bis

zum 31 . Dezember 1996

El 100,00
E2 69,87
E3 100,00

PI 100,00
P2 5,94
P3 5,13
P4 10,87

ANHANG II

(in Tonnen)

Nummer der Gruppe Verfügbare Menge

El 85 992,80
E2 1 571,00
E3 4 956,88

PI 310,00
P2 200,00
P3 59,00
P4 50,00
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VERORDNUNG (EG Nr. 2065/96 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1996

über die Festsetzung des Umfangs, in dem die im Oktober 1996 gestellten
Anträge auf Einfuhrlizenzen für bestimmte Geflügelfleischerzeugnisse
entsprechend der Regelung der Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates zur
Eröffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente für
Geflügelfleisch und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse genehmigt werden

können

sind größer als die verfügbaren Mengen , so daß die betref
fenden Anträge , zur Gewährleistung einer gerechten
Aufteilung, um einen fixen Prozentsatz verringert werden
müssen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1431 /94 der
Kommission vom 22. Juni 1994 mit den Geflügelfleisch
sektor betreffenden Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 774/94
des Rates zur Eröffnung und Verwaltung gemeinschaft
licher Zollkontingente für Geflügelfleisch und andere
landwirtschaftliche Erzeugnisse ('), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 958 /96 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Mengen , für die im Zeitraum vom 1 . Oktober bis 31 .
Dezember 1996 Einfuhrlizenzanträge gestellt wurden ,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen , die gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1431 /94 für den Zeitraum vom 1 .
Oktober bis 31 . Dezember 1996 gestellt wurden , wird
entsprechend dem Anhang stattgegeben .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30 . Oktober 1996 in Kraft .

verbindlich und gilt unmittelbar in jedemDiese Verordnung ist in allen ihren Teilen
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 29 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 156 vom 23 . 6 . 1994, S. 9 .
2 ABl . Nr. L 130 vom 31 . 5 . 1996, S. 6 .
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ANHANG

Nummer

der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1 . Oktober bis

zum 31 . Dezember 1996

1 5,24
2 5,21
3 5,21
4 74,63
5 5,92
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2066/96 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1996

über die Festsetzung des Umfangs , in dem die im Oktober 1996 gestellten
Anträge auf Einfuhrlizenzen für bestimmte Eier und für Geflügelfleisch
entsprechend der Regelung der Abkommen zwischen der Gemeinschaft und der
Republik Polen, der Republik Ungarn, der Tschechischen Republik, der
Slowakischen Republik , Rumänien und Bulgarien genehmigt werden können

mehreren Erzeugnissen kleiner als die verfügbaren
Mengen . Es kann ihnen deshalb vollständig stattgegeben
werden . Bei anderen Erzeugnissen wurden dagegen
höhere Mengen beantragt, so daß die betreffenden
Anträge , zur Gewährleistung einer gerechten Aufteilung,
um einen fixen Prozentsatz verringert werden müssen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2699/93 der
Kommission vom 30 . September 1993 zur Festlegung der
die Sektoren Geflügelfleisch und Eier betreffenden
Durchführungsbestimmungen zu der Regelung im
Rahmen der von der Gemeinschaft mit Polen , der
früheren Tschechischen und Slowakischen Föderativen
Republik und Ungarn geschlossenen Abkommen ('),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1236/
96 (2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 5,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1559/94 der
Kommission vom 30 . Juni 1994 zur Festlegung der die
Sektoren Geflügelfleisch und Eier betreffenden Durchfüh
rungsbestimmungen zu der Regelung im Rahmen der von
der Gemeinschaft mit Bulgarien und Rumänien geschlos
senen Abkommen (3), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EG) Nr. 1236/96, insbesondere auf Artikel 4 Absatz
5,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Mengen , die auf die für das vierte Vierteljahr 1996
gestellten Einfuhrlizenzanträge entfallen , sind bei

Artikel 1

Den Anträgen auf Einfuhrlizenzen , die gemäß den
Verordnungen (EWG) Nr. 2699/93 und (EG) Nr. 1559/94
für den Zeitraum vom 1 . Oktober bis 31 . Dezember 1996
gestellt wurden , wird entsprechend dem Anhang stattge
geben .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30 . Oktober 1996 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 29 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 245 vom 1 . 10 . 1993 , S. 88 .
(2) ABl . Nr. L 161 vom 29. 6 . 1996, S. 106 .
h) ABl . Nr. L 166 vom 1 . 7 . 1994, S. 62.
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ANHANG

Nummer

der Gruppe

Prozentsatz der Genehmigung
der gestellten Lizenzanträge

für den Zeitraum
vom 1 . Oktober bis
31 . Dezember 1996

1 4,47

2 8,43

4 100,00

7 3,01

8 13,89

9 3,66

10 100,00

11 —

12 4,20

14 —

15 100,00

16 100,00

17 —

18 —

19 62,50

21 100,00

22 100,00

23 100,00

24 37,04

25 100,00

26 —

27 —

28 —

30 —

31 —

32 —

33 —

34 —

35 —

36 —

37 27,01

38 100,00

39 —

40 —

43 100,00
1
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2067/96 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1996

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1000/96 hinsichtlich bestimmter
Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1000/96 erhält
folgende Fassung:

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 des Rates
vom 26. Juni 1990 über Vermarktungsnormen für Geflü
gelfleisch ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3204/93 (2), insbesondere auf Artikel 9 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Durch die Verordnung (EG) Nr. 1000/96 (4) wurde die
Verordnung (EWG) Nr. 1538/91 mit Durchführungsvor
schriften zur Verordnung (EWG) Nr. 1906/90 des Rates
über bestimmte Vermarktungsnormen für Geflügel
fleisch (3) hinsichtlich der Definition des Kapaun und der
Kriterien geändert, die bezüglich seiner Erzeugung erfüllt
sein müssen . Damit den Interessen Rechnung getragen
wird, die bestimmte Erzeuger an der Vermarktung zum
Jahresende haben, sollte zur Umsetzung dieser neuen
Definition eine Übergangszeit eingeräumt werden .
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Eier und Geflügelfleisch —

„Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft .

Sie gilt ab 1 . März 1997 ."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 29 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 173 vom 6 . 7 . 1990, S. 1 .
(2 ABl . Nr. L 289 vom 24. 11 . 1993, S. 3 ,
( 3) ABl . Nr. L 143 vom 7. 6 . 1991 , S. 11 .
(4 ABl . Nr. L 134 vom 5 . 6 . 1996, S. 9 .
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VERORDNUNG (EG Nr. 2068/96 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1996

zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1432/94 und (EG) Nr. 1486/95 mit den
Durchführungsbestimmungen zur Einfuhrregelung im Schweinefleischsektor

Es empfiehlt sich , diese Regelung bei den Einfuhrli
zenzen anzuwenden, deren Gültigkeitsdauer noch nicht
festgelegt ist oder die nicht bzw. nur teilweise verwendet
wurden .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Schweinefleisch —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Schweinefleisch ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 3290/94 (2), insbesondere auf Artikel
22,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Für bestimmte Erzeugnisse des Schweinefleischsektors
wurden Zollkontingente eröffnet durch die Verordnung
(EG) Nr. 1432/94 der Kommission vom 22 . Juni 1994
mit den Durchführungsbestimmungen zur Einfuhrrege
lung im Schweinefleischsektor gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 774/94 des Rates zur Eröffnung und Verwaltung
gemeinschaftlicher Zollkontingente für hochwertiges
Rindfleisch , Schweinefleisch , Geflügelfleisch , Weizen und
Mengkorn sowie für Kleie und andere Rückstände (3),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1 593/95 (4), und
durch die Verordnung (EG) Nr. 1486/95 der Kommission
vom 28 . Juni 1995 zur Eröffnung und Verwaltung eines
Einfuhrzollkontingents für bestimmte Erzeugnisse des
Schweinefleischsektors {% geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 11 76/96 (6). Zur Erleichterung des Handels
zwischen der Europäischen Union und den Drittländern
sollten die Voraussetzungen dafür geschaffen werden , daß
die eingeführten Erzeugnisse nicht unbedingt aus dem
Ursprungsland stammen müssen . Dieses Ursprungsland
ist jedoch aus statistischen Gründen in Feld 8 der
Einfuhrlizenz zu vermerken .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1432/94 erhält
Buchstabe c) folgende Fassung:

„c) In Feld 8 des Lizenzantrags und der Lizenz ist das
Ursprungsland zu vermerken ."

Artikel 2

In Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1486/95 erhält
Buchstabe c) folgende Fassung:

„c) In Feld 8 des Lizenzantrags und der Lizenz ist das
Ursprungsland zu vermerken ."

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Sie gilt für Einfuhrlizenzen, deren Gültigkeitsdauer noch
nicht festgelegt ist oder die nicht bzw. nur teilweise
verwendet wurden .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 29 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 282 vom 1.11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 349 vom 31 . 12 . 1994, S. 105 .
(-1) ABl . Nr. L 156 vom 23 . 6 . 1994, S. 14 .
(4) ABl . Nr. L 150 vom 1 . 7 . 1995, S. 94 .
(5) ABl . Nr. L 145 vom 29 . 6 . 1995, S. 58 .(j ABl . Nr. L 155 vom 28 . 6 . 1996, S. 26 .
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2069/96 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1996

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet in unter
schiedlicher Höhe festgesetzt werden, wenn die Welt
marktlage oder die besonderen Erfordernisse bestimmter
Märkte dies notwendig machen .
Die Erstattung muß mindestens einmal im Monat festge
setzt werden; soweit erforderlich , kann die Erstattung
zwischenzeitlich geändert werden .
Bei Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Marktlage bei Olivenöl, insbesondere auf den Olivenöl
preis in der Gemeinschaft sowie auf den Märkten der
Drittländer, sind die Erstattungen in der im Anhang
aufgeführten Höhe festzusetzen .
Die mit Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3813/92
des Rates (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1 50/95 (6), festgelegten repräsentativen Marktkurse
werden bei der Umrechnung der in den Drittlandswäh
rungen ausgedrückten Beträge berücksichtigt . Außerdem
werden sie bei der Bestimmung der den Währungen der
Mitgliedstaaten entsprechenden landwirtschaftlichen
Umrechnungskurse zugrunde gelegt. Die für diese
Umrechnungen erforderlichen Durchführungsbestim
mungen wurden mit der Verordnung (EWG) Nr. 1068 /93
der Kommission (7), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EG) Nr. 1482/96 (8), erlassen .
Die Verordnung (EWG) Nr. 990/93 des Rates (9), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1 380/95 ( lü), untersagt
den Handel zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und der Föderativen Republik Jugoslawien (Serbien und
Montenegro). Dieses Verbot gilt jedoch nicht in Situa
tionen wie denen , die in den Artikeln 2, 4, 5 und 7 der
genannten Verordnung und der Verordnung (EG)
Nr. 462/96 des Rates (") limitativ angeführt sind . Bei der
Festsetzung der Erstattungen ist dieser Bestimmung
Rechnung zu tragen .
Der Verwaltungsausschuß für Fette hat nicht innerhalb
der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung
genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz
2 Buchstabe c) der Verordnung Nr. 136/66/EWG
genannten Erzeugnisse werden im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates
vom 22 . September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1581 /96 (2), insbe
sondere auf Artikel 3 Absatz 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Liegen die Preise in der Gemeinschaft über den Welt
marktpreisen , so kann der Unterschied zwischen diesen
Preisen nach Artikel 3 der Verordnung Nr. 136/66/EWG
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr von Olivenöl nach
dritten Ländern gedeckt werden .

Die Festsetzung und die Gewährung der Erstattung bei
der Ausfuhr von Olivenöl sind in der Verordnung (EWG)
Nr. 616/72 der Kommission (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2962/77 (4), geregelt worden .

Nach Artikel 3 dritter Unterabsatz der Verordnung
Nr. 136/66/EWG muß die Erstattung für die gesamte
Gemeinschaft gleich sein .

Nach Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung
Nr. 136/66/EWG ist die Erstattung für Olivenöl unter
Berücksichtigung der Lage und voraussichtlichen
Entwicklung der Olivenölpreise und der davon verfüg
baren Mengen auf dem Gemeinschaftsmarkt sowie der
Weltmarktpreise für Olivenöl festzusetzen . Läßt es jedoch
die auf dem Weltmarkt bestehende Lage nicht zu, die
günstigsten Notierungen für Olivenöl zu bestimmen, so
können der auf diesem Markt für die wichtigsten konkur
rierenden pflanzlichen Öle erzielte Preis und der in
einem repräsentativen Zeitraum zwischen diesem Preis
und dem für Olivenöl festgestellte Unterschied berück
sichtigt werden . Die Erstattung darf nicht höher sein als
der Betrag, der dem Unterschied zwischen den in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt erzielten Preisen,
gegebenenfalls um die Kosten für das Verbringen des
Erzeugnisses auf den Weltmarkt berichtigt, entspricht.
Nach Artikel 3 Absatz 3 dritter Unterabsatz Buchstabe b)
der Verordnung Nr. 136/66/EWG kann beschlossen
werden , daß die Erstattung durch Ausschreibung festge
setzt wird . Die Ausschreibung erstreckt sich auf den
Betrag der Erstattung und kann auf bestimmte Bestim
mungsländer, Mengen, Qualitäten und Aufmachungen
beschränkt werden .

Nach Artikel 3 Absatz 3 zweiter Unterabsatz der Verord
nung Nr. 136/66/EWG kann die Erstattung für Olivenöl

Diese Verordnung tritt am 30 . Oktober 1996 in Kraft .

(') ABl . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66.

(5) ABl . Nr. L 387 vom 31 . 12 . 1992, S. 1 .
(«) ABl . Nr. L 22 vom 31 . 1 . 1995, S. 1 .
O ABl . Nr. L 108 vom 1 . 5 . 1993, S. 106 .
f) ABl . Nr. L 188 vom 27. 7. 1996, S. 22 .
O ABl . Nr. L 102 vom 28 . 4 . 1993 , S. 14 .
( 10) ABl . Nr. L 138 vom 21 . 6. 1995, S. 1 .
11 ABl . Nr. L 65 vom 15 . 3 . 1996, S. 1 .

(2 ) ABl . Nr. L 206 vom 16 . 8 . 1996, S. 11 .
(■') ABl . Nr. L 78 vom 31 . 3 . 1972, S. 1 .
4 ABl . Nr. L 348 vom 30 . 12 . 1977, S. 53 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 29 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 1996 zur Festsetzung der
Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

(ECU/100 kg)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag (') (2)

1509 10 90 100 30,00

1509 10 90 900 0,00
1509 90 00 100 34,50

1509 90 00 900 0,00

1510 00 90 100 2,50

1510 00 90 900 0,00

(') Für die Bestimmungen, genannt in Artikel 34 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommission
(ABl . Nr. L 351 vom 14. 12 . 1987, S. 1 ), sowie für die Ausfuhren nach Drittländern .

(2) Die für die Ausfuhr nach der Föderativen Republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) vorgesehenen
Erstattungen dürfen nur unter Einhaltung der mit der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 990/93 und der
Verordnung (EG) Nr. 462/96 festgelegten Bedingungen gewährt werden .

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die
geänderte Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2070/96 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1996

betreffend die Festsetzung der Höchstbeträge der Erstattungen bei der Ausfuhr
von Olivenöl für die 22 . Teilausschreibung im Rahmen der mit der Verordnung

(EG) Nr. 2544/95 eröffneten Dauerausschreibung

voraussichtlichen Entwicklung des Olivenölmarkts in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarkts und auf der Grund
lage der eingegangenen Angebote ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung festgesetzt , wobei die Bieter den
Zuschlag erhalten , deren Angebot dem Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt .

Die Anwendung dieser Vorschriften führt zur Festsetzung
der im Anhang genannten Höchstbeträge der Ausfuhrer
stattung.

Der Verwaltungsausschuß für Fette hat nicht innerhalb
der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung
genommen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates
vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1581 /96 (2), insbe
sondere auf Artikel 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EG) Nr. 2544/95 der Kommis
sion (3) wurde eine Dauerausschreibung für die Festset
zung der Erstattungen bei der Ausfuhr von Olivenöl
eröffnet .

Die Verordnung (EWG) Nr. 990/93 des Rates (4), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1380/95 (s), untersagt den
Handel zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Föderativen Republik Jugoslawien (Serbien und Monte
negro). Dieses Verbot gilt jedoch nicht in Situationen wie
denen , die in den Artikeln 2, 4, 5 und 7 der genannten
Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 462/96 des
Rates (ft) limitativ angeführt sind. Bei der Festsetzung der
Erstattungen ist dieser Bestimmung Rechnung zu tragen .

Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2544/95 wird
unter Berücksichtigung insbesondere der Lage und der

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchstbeträge der Erstattungen bei der Ausfuhr von
Olivenöl für die 22 . Teilausschreibung im Rahmen der
mit der Verordnung (EG) Nr. 2544/95 eröffneten Dauer
ausschreibung werden auf der Grundlage der im Anhang
bis 23 . Oktober 1996 eingereichten Angebote festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30 . Oktober 1996 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 29 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66.
(2) ABl . Nr. L 206 vom 16. 8 . 1996, S. 11 .
O ABl . Nr. L 260 vom 31 . 10 . 1995, S. 38 .H ABl . Nr. L 102 vom 28 . 4. 1993, S. 14 .
( 5) ABl . Nr. L 138 vom 21 . 6 . 1995, S. 1 .
(" ABl . Nr. L 65 vom 15. 3 . 1996, S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 1996 betreffend die Festsetzung der
Höchstbeträge der Erstattungen bei der Ausfuhr von Olivenöl für die 21 . Teilausschreibung im

Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 2544/95 eröffneten Dauerausschreibung

(ECU/100 kg)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag (')

1509 10 90 100 33,00
1509 10 90 900 —

1509 90 00 100 7,70

1 509 90 00 900 —

1510 00 90 100 —

1510 00 90 900 —

(') Die für die Ausfuhr nach der Föderativen Republik Jugoslawien (Serbien und
Montenegro) vorgesehenen Erstattungen dürfen nur unter Einhaltung der mit
der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 990/93 und der Verordnung (EG) Nr.
462/96 festgelegten Bedingungen gewährt werden .

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen
und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG)
Nr. 3846/87 der Kommission bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2071/96 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1996

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2305/95 mit Durchführungsbestim
mungen zu der Einfuhrregelung für Schweinefleisch im Rahmen der
Abkommen über Freihandel und Handelsfragen zwischen der Gemeinschaft

einerseits und Estland, Lettland und Litauen andererseits

ausschöpfen können . Da deshalb in den vorgesehenen
Fristen keine Anträge gestellt wurden , müssen bei der
Berechnung der gemäß Verordnung (EG) Nr. 1926/96 für
die Zeit vom 1 . Juli 1996 bis 30 . Juni 1997 verfügbaren
Mengen keine nicht verwendeten Mengen berücksichtigt
werden .

Die Senkung des Einfuhrzolls um 80 % statt 60 % gilt ab
1 . Juli 1996 .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Schweinefleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1926/96 des Rates
vom 7. Oktober 1996 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse und die autonome und
befristete Anpassung bestimmter Zugeständnisse für land
wirtschaftliche Erzeugnisse gemäß den Abkommen über
Freihandel und Handelsfragen mit Estland, Lettland und
Litauen im Anschluß an das in den multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde geschlossene
Übereinkommen über die Landwirtschaft ('), insbesondere
auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EG) Nr. 1926/96 sieht die autonome
und befristete Anpassung der Zugeständnisse für land
wirtschaftliche Erzeugnisse gemäß den Abkommen über
Freihandel und Handelsfragen zwischen den Europä
ischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einer
seits und der Republik Estland, der Republik Lettland
bzw. der Republik Litauen andererseits für die Zeit vom
1 . Juli 1996 bis zum Inkrafttreten der Interims-Zusatz
protokolle zu den Abkommen über Freihandel vor, die
im Anschluß an die derzeit mit den betreffenden Ländern
laufenden Verhandlungen abgeschlossen werden sollen .

In der Verordnung (EG) Nr. 2305/95 der Kommission
mit Durchführungsbestimmungen zu der Einfuhrregelung
für Schweinefleisch im Rahmen der Abkommen über
Freihandel und Handelsfragen zwischen der Gemein
schaft einerseits und Estland, Lettland und Litauen
andererseits (2), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2750/95 (3), sind die den Sektor Schweinefleisch betref
fenden Durchführungsbestimmungen zu der im Rahmen
der genannten Abkommen vorgesehenen Regelung fest
gelegt . Diese Verordnung ist zu ändern , um den in der
Verordnung (EG) Nr. 1926/96 des Rates vorgesehenen
Maßnahmen für Schweinefleisch Rechnung zu tragen .

Hinsichtlich des letzten Quartals 1996 ist es angezeigt,
daß die Wirtschaftsbeteiligten ihre Anträge in den ersten
zehn Tagen des Monats November 1996 einreichen .

Die Wirtschaftsbeteiligten haben die mit der Verordnung
(EG) Nr. 2305/95 für 1996 vorgesehenen Mengen voll

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 2305/95 wird wie folgt geän
dert :

1 . Artikel 2 erhält folgende Fassung:
„Artikel 2

Ab 1 . Juli 1996 werden die in Anhang I genannten
Mengen wie folgt auf das Wirtschaftsjahr aufgeteilt :
— 25% für den Zeitraum vom 1 . Juli bis 30 .
September,

— 25 % für den Zeitraum vom 1 . Oktober bis 31 .
Dezember,

— 25 % für den Zeitraum vom 1 . Januar bis 31 . März,
— 25 % für den Zeitraum vom 1 . April bis 30 . Juni .
Für den Zeitraum vom 1 . Oktober bis 31 . Dezember
1996 sind die verfügbaren Mengen jedoch die in
Anhang IV dieser Verordnung aufgeführten Mengen .
Die Anträge sind deshalb in den ersten zehn Tagen
des November 1996 zu stellen ."

2. Anhang I wird durch Anhang I dieser Verordnung
ersetzt .

3 . Anhang II dieser Verordnung wird der Verordnung
(EG) Nr. 2305/95 als Anhang IV hinzugefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Sie gilt ab 1 . Juli 1996.

C ) ABl . Nr. L 254 vom 8 . 10 . 1996, S. 1 .
(2 ) ABl . Nr. L 233 vom 30 . 9 . 1995, S. 45 .
3 ABl . Nr. L 287 vom 30 . 11 . 1995, S. 19 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 29 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

„ANHANG I

A. ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN LITAUEN

Senkung des im Gemeinsamen Zolltarif festgesetzten Zolls um 80 %

(in Tonnen)

Nummer
der Gruppe

KN-Code
vom 1 . 7 . 1996
bis 30 . 6 . 1997

vom 1 . 7 . 1997
bis 30 . 6 . 1998

vom 1 . 7 . 1998
bis 30 . 6 . 1999

vom 1 . 7 . 1999
bis 30 . 6 . 2000 ab 1 . 7 . 2000

18 ex 0203 (')
Fleisch von Hausschweinen,
frisch , gekühlt oder gefroren

1 050 1 100 1 150 1 200 1 250

(') Ausgenommen Filets/Lungenbraten , einzeln gestellt .

B. ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN LETTLAND

Senkung des im Gemeinsamen Zolltarif festgesetzten Zolls um 80 %

(in Tonnen)

Nummer

der Gruppe
KN-Code

vom 1 . 7 . 1996
bis 30 . 6 . 1997

vom 1 . 7 . 1997
bis 30 . 6 . 1998

vom 1 . 7 . 1998
bis 30 . 6 . 1999

vom 1 . 7 . 1999
bis 30 . 6 . 2000

ab 1 . 7 . 2000

19 ex 0203 (')
Fleisch von Hausschweinen ,
frisch , gekühlt oder gefroren

1 050 1 100 1 150 1 200 1 250

20 1601 00 91 210 220 230 240 250

(') Ausgenommen Filets/Lungenbraten , einzeln gestellt .

C. ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN ESTLAND

Senkung des im Gemeinsamen Zolltarif festgesetzten Zolls um 80 %

(in Tonnen)

Nummer

der Gruppe
KN-Code

vom 1 . 7. 1996
bis 30 . 6 . 1997

vom 1 . 7 . 1997
bis 30 . 6 . 1998

vom 1 . 7. 1998
bis 30 . 6 . 1999

vom 1 . 7 . 1999
bis 30 . 6 . 2000

ab 1 . 7 . 2000

21 ex 0203 (')
Fleisch von Hausschweinen ,
frisch , gekühlt oder gefroren

1 050 1 100 1 150 1 200 1 250

22 1601 00 525 550 575 600 625

(') Ausgenommen Filets/Lungenbraten , einzeln gestellt .
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ANHANG II

,ANHANG IV

(in Tonnen)

Nummer

der Gruppe

In der Zeit
vom 1 . Oktober

bis 31 . Dezember 1996
verfügbare Gesamtmenge

18 525

19 525

20 105

21 525

22 262,5"
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2072/96 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1996

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst
und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt .

In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94
genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle
im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt .

Artikel 2

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der
Kommission vom 21 . Dezember 1994 mit Durchfüh
rungsbestimmungen zu der Regelung der Einfuhr von
Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EG) Nr. 1890/96 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des
Rates vom 28 . Dezember 1992 über die Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1 50/95 (4), insbesondere auf
Artikel 3 Absatz 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Diese Verordnung tritt am 30 . Oktober 1996 in Kraft .

verbindlich und gilt unmittelbar in jedemDiese Verordnung ist in allen ihren Teilen
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 29 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 337 vom 24. 12 . 1994, S. 66 .
(2) ABl . Nr. L 249 vom 1 . 10 . 1996, S. 29 .
(3) ABl . Nr. L 387 vom 31 . 12 . 1992, S. 1 .
4 ABl . Nr. L 22 vom 31 . 1 . 1995, S. 1 .
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 1996 zur Festlegung pauschaler
Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden

Einfuhrpreise

(ECU/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (')
Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 40 204 44,8
999 44,8

0709 90 79 052 88,1
999 88,1

0805 30 30 052 66,3
388 67,2
524 52,1
528 57,2
999 60,7

0806 10 40 052 87,2

400 243,1
999 165,2

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98 052 68,2
060 59,3
064 47,8

400 71,6
404 88,6
999 67,1

0808 20 57 052 81,9
064 79,0

400 68,3
999 76,4

(') Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 68/96 der Kommission (ABl . Nr. L 14 vom 19 . 1 .
1996, S. 6). Der Code „999" steht für „Verschiedenes".
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VERORDNUNG (EG Nr. 2073/96 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 1996

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden
repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1993/96 (6), fest
gesetzt .

Die Anwendung der mit der Verordnung (EG)
Nr. 1423/95 erlassenen Festsetzungsbestimmungen auf
die Angaben , die der Kommission vorliegen , hat die
Änderung der geltenden Beträge gemäß dem Anhang zur
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1423/95 genannten Erzeugnisse anzuwendenden
repräsentativen Preise und zusätzlichen Zölle sind im
Anhang festgesetzt .

Artikel 2

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des
Rates vom 30 . Juni 1981 über die gemeinsame Markt
organisation für Zucker ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1 599/96 (2),
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1423/95 der
Kommission vom 23 . Juni 1995 mit Durchführungsbe
stimmungen zur Einfuhr von Erzeugnissen des Zucker
sektors außer Melasse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 11 27/96 (4), insbesondere auf
Artikel 1 Absatz 2 zweiter Unterabsatz und Artikel 3
Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsentativen
Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle wurden durch die
Verordnung (EG) Nr. 1 195/96 der Kommission (*), zuletzt Diese Verordnung tritt am 30 . Oktober 1996 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 29 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 177 vom 1 . 7 . 1981 , S. 4 .
(2) ABl . Nr. L 206 vom 16. 8 . 1996, S. 43 .
(3) ABl . Nr. L 141 vom 24. 6 . 1995, S. 16 .
(4) ABl . Nr. L 150 vom 25 . 6 . 1996, S. 12.
(5) ABl . Nr. L 161 vom 29. 6 . 1996, S. 3 . (6) ABl . Nr. L 265 vom 18 . 10 . 1996, S. 7 .
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 29. Oktober 1996 zur Änderung der bei der Einfuhr von
Weißzucker, Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 99 anwendbaren

repräsentativen Preise und zusätzlichen Zölle

(in ECU)

KN-Code
Repräsentativer Preis

je 100 kg
Eigengewicht

Zusätzlicher Zoll je
100 kg

Eigengewicht

1701 11 10 (') 21,30 5,65

1701 11 90 (') 21,30 11,04

1701 12 10 (') 21,30 5,46

1701 12 90 (') 21,30 10,52

1701 91 00 (2) 25,59 12,49

1701 99 10 (2) 25,59 7,92

1701 99 90 (2) 25,59 7,92

1702 90 99 (3) 0,26 0,39

(') Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 431 /68 des Rates (ABl . Nr. L
89 vom 10 . 4 . 1968 , S. 3).

( 2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 793/72 des Rates (ABl . Nr. L 94 vom
21 . 4 . 1972, S. 1 ).

(') Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt .
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RICHTLINIE 96/68/EG DER KOMMISSION

vom 21 . Oktober 1996

zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen
von Pflanzenschutzmitteln

(Text von Bedeutung für den EWR)

und Futtermitteln" die Fassung des Anhangs I dieser
Richtlinie .

2 . In Anhang III Teil A Abschnitt 7 Nummer „7.2 Expo
sitionsdaten" wird folgender Wortlaut eingefügt :
„Bei der Messung der Exposition durch ein Pflanzen
schutzmittel in der Atemluft von Anwendern , umste
henden Personen und Betriebspersonal sind die in
Anhang II A der Richtlinie 80 / 1107/EWG des Rates
vom 27 . November 1980 zum Schutz der Arbeit
nehmer vor der Gefährdung durch chemische , physi
kalische und biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (*)
beschriebenen Anforderungen an die Meßverfahren zu
berücksichtigen .

O ABl . Nr. L 327 vom 3 . 12 . 1980 , S. 8 ."

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91 /414/EWG des Rates vom
15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzen
schutzmitteln ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie
96/46/EG der Kommission (2), insbesondere auf Artikel
18 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Anhänge II und III der Richtlinie 91 /414/EWG
enthalten die Anforderungen an die Unterlagen zum
Antrag auf Aufnahme eines Wirkstoffes in Anhang I bzw.
zum Antrag auf Zulassung eines Pflanzenschutzmittels .

Es ist notwendig, den Antragstellern in den Anhängen II
und III so genau wie möglich alle Einzelheiten der erfor
derlichen Angaben vorzugeben, wie z . B. Umstände ,
Bedingungen und technische Aufzeichnungen, unter
denen bestimmte Daten gewonnen werden müssen . Diese
Bestimmungen sollten so rasch wie möglich eingeführt
werden , damit die Antragsteller diese bei der Erstellung
ihrer Unterlagen anwenden können .
Zu den Daten hinsichtlich der Rückstände des Wirkstoffs
in und auf behandelten Erzeugnissen , Lebensmitteln und
Futtermitteln gemäß Anhang II Teil A Abschnitt 6
können mittlerweile eingehendere Anforderungen gestellt
werden .

Auch zu den Daten hinsichtlich der Rückstände des
Pflanzenschutzmittels in und auf behandelten Erzeug
nissen , Lebensmitteln und Futtermitteln gemäß Anhang
III Teil A Abschnitt 8 können mittlerweile eingehendere
Anforderungen gestellt werden .

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die Richtlinie 91 /414/EWG wird wie folgt geändert :

1 . In Anhang II Teil A erhält Abschnitt „6 . Rückstände
in oder auf behandelten Erzeugnissen , Lebensmitteln

3 . In Anhang III Teil A erhält Abschnitt „8 . Rückstände
in oder auf behandelten Erzeugnissen , Lebensmitteln
und Futtermitteln" die Fassung des Anhangs II dieser
Richtlinie .

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie späte
stens am 30 . November 1997 nachzukommen . Sie unter
richten die Kommission unverzüglich davon .

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen ,
nehmen sie in diesen selbst oder durch einen Hinweis bei
der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Sie regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme .

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft .

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Brüssel , den 21 . Oktober 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 230 vom 19 . 8 . 1991 , S. 1 .
(2 ABl . Nr. L 214 vom 23 . 8 . 1996, S. 18 .



Nr. L 277/26 I DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30 . 10 . 96

ANHANG I

Anhang II Teil A Abschnitt 6 der Richtlinie 91 /414/EWG erhält folgende Fassung:

„ 6 . RÜCKSTÄNDE IN ODER AUF BEHANDELTEN ERZEUGNISSEN, LEBENSMITTELN
UND FUTTERMITTELN

Einleitung

i ) Die vorgelegten Angaben zusammen mit den Angaben über eine oder mehrere wirkstoffhal
tige Zubereitungen müssen ausreichen , um eine Bewertung des Risikos für den Menschen
durch Rückstände des Wirkstoffs , seiner relevanten Metaboliten, Abbau- und Reaktionspro
dukte in der Nahrung zu ermöglichen . Darüber hinaus müssen die Angaben ausreichen , um
— zu entscheiden , ob der Wirkstoff in Anhang I aufgenommen werden kann oder nicht;
— geeignete Bedingungen oder Beschränkungen hinsichtlich einer Aufnahme in Anhang I

zu nennen .

ii ) Es muß eine eingehende Bechreibung (Spezifikation ) des verwendeten Materials gemäß
Abschnitt 1 Nummer 1 1 vorgelegt werden .

iii ) Die Untersuchungen sollten gemäß den verfügbaren Leitlinien über vorgeschriebene Testver
fahren für Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in der Nahrung durchgeführt werden (*).

iv) Gegebenenfalls sollten die Daten mit Hilfe von geeigneten statistischen Verfahren analysiert
werden . Alle Einzelheiten der statistischen Analyse sollten angegeben werden .

v) Stabilität der Rückstände während der Lagerung

Es kann erforderlich sein , Untersuchungen über die Stabilität der Rückstände während der
Lagerung durchzuführen . Sofern die Proben in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach der
Probenahme eingefroren werden und eine Verbindung nicht bekanntermaßen flüchtig oder
instabil ist, werden normalerweise keine Angaben über die Proben gefordert, wenn diese
innerhalb von 30 Tagen (bei radioaktiv markiertem Material 6 Monaten ) nach der Probenahme
extrahiert und analysiert werden .

Untersuchungen mit nicht radioaktiv markierten Stoffen sollten mit repräsentativen
Substraten und vorzugsweise an Proben von behandelten Kulturen oder von Tieren mit
gewachsenen Rückständen durchgeführt werden . Ist dies nicht möglich , so sollten Aliquote
vorbereiteter Kontrollproben mit einer bekannten Menge an Wirkstoff versetzt werden , bevor
sie unter normalen Bedingungen gelagert werden .

Falls während der Lagerung ein signifikanter Abbau erfolgt (mehr als 30 %), kann es erfor
derlich sein , die Lagerungsbedingungen zu ändern oder die Proben vor der Analyse nicht zu
lagern und jede Untersuchung zu wiederholen , bei der die Lagerungsbedingungen unbefriedi
gend waren .

Es sind genaue Angaben über die Zubereitung der Proben und die Lagerungsbedingungen
(Temperatur und Dauer) von Proben und Extrakten vorzulegen . Weiterhin sind Angaben über
die Lagerungsstabilität der Probenextrakte zu machen, sofern die Proben nicht innerhalb von
24 Stunden nach der Extraktion analysiert werden .

6.1 . Metabolismus, Verteilung und Berechnung der Rückstände in Pflanzen

Zweck der Prüfung

Die Ziele dieser Untersuchungen sind:

— Abschätzung der Gesamtrückstände in dem relevanten Teil der Kulturen zum Erntezeitpunkt
nach der vorgesehenen Behandlung;

— Feststellung der Hauptbestandteile der Gesamtrückstände;
— Angabe der Verteilung der Rückstände in den relevanten Teilen der Kultur;
— Quantifizierung der Hauptbestandteile des Rückstands und Ermittlung der Leistungsfähigkeit
der Extraktionsverfahren für diese Bestandteile ;

— Entscheidung über Definition und Berechnung eines Rückstands .

(*) Leitlinien sind in Vorbereitung.
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Veranlassung
Diese Untersuchungen sind stets durchzuführen , es sei denn, es kann begründet werden, daß auf
den Pflanzen/Pflanzenerzeugnissen , die als Lebens - oder Futtermittel verwendet werden , keine
Rückstände verbleiben .

Versuchsbedingungen
Untersuchungen zum Metabolismus müssen Kulturen oder Kategorien von Kulturen
einschließen , in denen Pflanzenschutzmittel , die den fraglichen Wirkstoff enthalten , angewandt
werden sollen . Falls eine breite Anwendung des Pflanzenschutzmittels in verschiedenen Katego
rien von Kulturen oder in der Kategorie Früchte beabsichtigt ist, so sind Untersuchungen an
mindestens drei Kulturen durchzuführen , es sei denn , es kann begründet werden , daß das
Auftreten eines unterschiedlichen Metabolismus unwahrscheinlich ist . Soll das Pflanzenschutz
mittel bei verschiedenen Kategorien von Kulturen angewandt werden, so sind Untersuchungen an
für diese Kategorien repräsentativen Kulturen durchzuführen . Zu diesem Zweck werden die
Kulturen einer der folgenden Kategorien zugeordnet: Wurzelgemüse, Blattgemüse, Früchte ,
Hülsenfrüchte und Ölsaaten , Getreide . Sind Untersuchungen für Kulturen aus drei dieser Katego
rien vorhanden und lassen die Ergebnisse auf einen für alle drei Kategorien ähnlichen Abbauweg
schließen , so sind wahrscheinlich keine weiteren Untersuchungen erforderlich, es sei denn , ein
unterschiedlicher Metabolismus ist zu erwarten . Die Metabolismusuntersuchungen müssen auch
den unterschiedlichen Eigenschaften der Wirkstoffe und den vorgesehenen Anwendungsverfahren
Rechnung tragen .
Es ist eine Bewertung der Ergebnisse verschiedener Untersuchungen über Aufnahmeort und -weg
(z . B. über Blätter oder Wurzeln) und über die Verteilung der Rückstände zwischen den relevanten
Teilen der Kultur bei der Ernte (unter besonderer Berücksichtigung der zum Verzehr oder zur
Verfütterung geeigneten Teile) vorzulegen . Werden der Wirkstoff oder die relevanten Metaboliten
nicht von der Pflanze aufgenommen , so ist dies zu erklären . Angaben über die Wirkungsweise
und die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Wirkstoffs können bei der Bewertung der
Versuchsdaten hilfreich sein .

6.2 . Metabolismus, Verteilung und Berechnung der Rückstände bei landwirtschaftlichen
Nutztieren

Zweck der Prüfung
Die Ziele dieser Untersuchungen sind :
— Feststellung der Hauptbestandteile der Gesamtrückstände in zum Verzehr bestimmten tieri
schen Erzeugnissen ;

— Quantifizierung der Abbaugeschwindigkeit und der Ausscheidung der Gesamtrückstände in
bestimmten tierischen Erzeugnissen (Milch oder Eier) und Ausscheidungen ;

— Angabe der Verteilung von Rückständen in den relevanten verzehrbaren tierischen Erzeug
nissen ;

— Quantifizierung der Hauptbestandteile des Rückstands und Ermittlung der Leistungsfähigkeit
der Extraktionsverfahren für diese Bestandteile;

— Gewinnung von Daten , anhand deren entschieden werden kann , ob Fütterungsversuche an
landwirtschaftlichen Nutztieren gemäß Abschnitt 6 Nummer 6.4 erforderlich sind;

— Entscheidung über Definition und Berechnung eines Rückstands .
Veranlassung
Metabolismusuntersuchungen an Tieren , wie laktierenden Wiederkäuern (z . B. Ziege oder Kuh)
oder Legehennen werden nur gefordert, wenn die Anwendung des Pflanzenschutzmittels zu signi
fikanten Rückständen in Futtermitteln führen kann (> 0,1 mg/kg im aufgenommenen Futter,
außer in Sonderfällen , z . B. wenn der Wirkstoff akkumuliert). Sollte festgestellt werden , daß sich
die Stoffwechselwege bei Ratten und Wiederkäuern deutlich unterscheiden , so ist eine Untersu
chung am Schwein durchzuführen , es sei denn , die erwartete Aufnahme durch Schweine ist unbe
deutend .

6.3 . Rückstandsuntersuchungen

Zweck der Prüfung
Die Ziele dieser Untersuchungen sind:
— Quantifizierung der höchstmöglichen Rückstandsgehalte in behandelten Kulturen zum Zeit
punkt der Ernte oder der Entnahme aus dem Lager bei Einhaltung der vorgesehenen guten
landwirtschaftlichen Praxis (GAP) und

— gegebenenfalls Bestimmung der Abbauraten von Rückständen des Pflanzenschutzmittels .
Veranlassung
Diese Untersuchungen sind stets durchzuführen , wenn das Pflanzenschutzmittel bei Pflanzen/
Pflanzenerzeugnissen angewandt wird , die als Lebens- oder Futtermittel verwendet werden , oder
wenn Rückstände aus dem Boden oder aus anderen Substraten von diesen Pflanzen aufge
nommen werden können , es sei denn , eine Extrapolation entsprechender Daten von einer
anderen Kultur ist möglich .
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Daten von Rückstandsuntersuchungen müssen den Unterlagen gemäß Anhang II für diejenigen
Anwendungszwecke von Pflanzenschutzmitteln beigefügt sein , für die eine Zulassung zu dem
Zeitpunkt beantragt wird , wenn das Dossier zur Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I einge
reicht wird .

Versuchsbedingungen

Die überwachten Versuche sollten mit der vorgeschlagenen kritischen GAP in Einklang stehen .
Die Versuchsbedingungen müssen den höchsten möglicherweise auftretenden Rückstandsmengen
(z . B. höchste vorgesehene Anzahl von Anwendungen , Verwendung der höchsten vorgesehenen
Menge, kürzeste Wartezeiten bis zur Ernte, Rückhaltezeiten oder Lagerfristen ) Rechnung tragen ,
dabei aber die realistischen Bedingungen des ungünstigsten Falles darstellen, unter denen der
Wirkstoff verwendet werden könnte .

Es müssen ausreichende Daten gewonnen und vorgelegt werden , die bestätigen , daß die ermit
telten Bedingungen für die Regionen und alle dort voraussichtlich auftretenden Situationen , für
die der Einsatz des Mittels empfohlen werden soll , Gültigkeit haben .

Bei der Planung der überwachten Versuche sind normalerweise Faktoren wie klimatische Unter
schiede zwischen den Erzeugungsgebieten , unterschiedliche Erzeugungsmethoden (z . B. Freiland
oder Gewächshaus), Vegetationszeiten , Art der Formulierungen usw. zu berücksichtigen .

Im allgemeinen sollten die Versuche, um vergleichen zu können , mindestens über zwei Vegeta
tionszeiten hinweg durchgeführt werden . Alle Ausnahmen sollten umfassend begründet werden .

Die genaue Anzahl der erforderlichen Versuche ist vor einer ersten Bewertung der Versuchsergeb
nisse schwer festzulegen . Die Mindestanforderungen an die Daten gelten nur, wenn die Erzeu
gungsgebiete vergleichbar sind, beispielsweise hinsichtlich Klima, Verfahren und Vegetations
zeiten usw. Unter der Voraussetzung, daß alle sonstigen Variablen (Klima usw.) vergleichbar sind,
werden für die Hauptkulturen mindestens acht Versuche gefordert, die für die vorgesehene
Anbauregion repräsentativ sind. Bei weniger bedeutenden Kulturen (minor crops) werden
normalerweise vier Versuche gefordert, die für die vorgeschlagene Anbauregion repräsentativ sind.

Aufgrund des höheren Homogenitätsgrades von Rückständen aus Behandlungen nach der Ernte
oder bei geschützten Kulturen sind Versuche aus einer Vegetationsperiode akzeptabel . Bei
Behandlung nach der Ernte werden grundsätzlich mindestens vier Versuche gefordert, die
vorzugsweise an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Sorten durchgeführt werden . Für
jedes Anwendungsverfahren und jede Lagerart ist ein Satz von Versuchen durchzuführen , sofern
nicht die ungünstigste Rückstandssituation eindeutig bestimmt werden kann .

Es können weniger Untersuchungen je Vegetationsperiode durchgeführt werden , wenn gerechtfer
tigt werden kann , daß die Rückstandsgehalte in Pflanzen/Pflanzenerzeugnissen unterhalb der
Bestimmungsgrenze liegen .

Ist zum Zeitpunkt der Anwendung ein bedeutender Teil der zum Verzehr bestimmten Kultur
vorhanden , so sollten bei der Hälfte der überwachten Versuche Daten über die Auswirkungen der
Zeit auf die vorhandenen Rückstände enthalten sein (Abbaureihen), es sei denn , es kann gerecht
fertigt werden , daß die zum Verzehr bestimmte Kultur durch die Anwendung des Pflanzenschutz
mittels unter den vorgeschlagenen Anwendungsbedingungen nicht beeinflußt wird .

6.4 . Fütterungsversuche an landwirtschaftlichen Nutztieren

Zweck der Prüfung

Das Ziel dieser Untersuchungen ist die Bestimmung von Rückständen in Erzeugnissen tierischen
Ursprungs , die von Rückständen in Futtermitteln oder Futterpflanzen herrühren .

Veranlassung

Fütterungsversuche sind nur erforderlich , wenn

— signifikante Rückstände (> 0,1 mg/kg im aufgenommenen Futter, außer in Sonderfällen ,
beispielsweise bei Wirkstoffakkumulation) in Kulturen oder in Teilen von Kulturen (wie
Schnittgut und Bearbeitungsabfälle) auftreten, die an Tiere verfüttert werden ,
und
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— Metabohsmusuntersuchungen darauf hindeuten , daß signifikante Rückstände (d . h . 0,01 mg/kg
oder über der Bestimmungsgrenze, wenn diese oberhalb von 0,01 mg/kg liegt) in verzehrbaren
Tiergeweben auftreten können, wobei die bei der einfachen Dosierung auftretenden Rück
standsgehalte in potentiellen Futtermitteln zu berücksichtigen sind .

Gegebenenfalls sind für laktierende Wiederkäuer und/oder Legehennen gesonderte Untersu
chungen vorzulegen . Ergibt sich aus den gemäß Abschnitt 6 Nummer 6.2 vorgelegten Metabolis
musuntersuchungen , daß sich die Stoffwechselwege beim Schwein deutlich von denen bei
Wiederkäuern unterscheiden , so ist ein Fütterungsversuch am Schwein durchzuführen , es sei
denn, die erwartete Aufnahme durch Schweine ist unbedeutend .

Versuchsbedingungen

Im allgemeinen wird das Futter in drei Dosierungen gegeben (erwarteter Rückstandsgehalt,
3-5fache Dosis und lOfach höhere Dosis als der erwartete Rückstandsgehalt). Bei der Festlegung
der einfachen Dosierung muß eine theoretische Futtermenge zusammengestellt werden .

6.5 . Auswirkungen der industriellen Verarbeitung und/oder der Zubereitung im Haushalt

Veranlassung

Die Entscheidung darüber, ob Untersuchungen zur Verarbeitung notwendig sind oder nicht,
hängt von folgenden Faktoren ab:

— der Bedeutung des Verarbeitungserzeugnisses für die menschliche oder tierische Ernährung,

— der Höhe der Rückstände in den zu verarbeitenden Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen ,

— den physikalisch-chemischen Eigenschaften des Wirkstoffs oder der relevanten Metaboliten
und

— der Möglichkeit, daß nach der Verarbeitung der Pflanze oder des Pflanzenerzeugnisses Abbau
produkte mit toxikologischer Bedeutung gefunden werden können .

Verarbeitungsstudien sind normalerweise nicht erforderlich , wenn in den zu verarbeitenden
Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen keine signifikanten oder analytisch bestimmbaren Rück
stände auftreten , oder wenn der TMDI-Wert weniger als 10 % des ADI-Wertes beträgt.
Außerdem sind Verarbeitungsstudien normalerweie nicht erforderlich , wenn die Pflanzen oder
Pflanzenerzeugnisse meist roh verzehrt werden , ausgenommen diejenigen mit ungenießbaren
Teilen wie Zitrusfrüchte, Bananen oder Kiwifrüchte, bei denen Daten über die Verteilung des
Rückstands in Schale und Fruchtfleisch erforderlich sein können .

Unter .signifikanten Rückständen' ist im allgemeinen ein Rückstand von mehr als 0,1 mg/kg zu
verstehen . Besitzt das betreffende Pflanzenschutzmitttel eine hohe akute toxische Wirkung und/
oder einen niedrigen ADI-Wert, so ist in Erwägung zu ziehen , Verarbeitungsstudien mit
bestimmbaren Rückständen von weniger als 0,1 mg/kg durchzuführen .

Untersuchungen über die Auswirkungen auf die Art des Rückstands sind normalerweise nicht
erforderlich, wenn nur einfache mechanische Vorgänge wie Waschen , Schneiden oder Auspressen
ohne Temperaturveränderung bei den Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen vorgenommen werden .

6.5.1 . Auswirkungen auf die Art des Rückstands

Zweck der Prüfung

Mit diesen Untersuchungen soll festgestellt werden , ob sich aus den Rückständen in den Roher
zeugnissen während der Verarbeitung Abbau- oder Reaktionsprodukte bilden , für die gegebenen
falls eine gesonderte Risikobewertung erforderlich ist .

Versuchsbedingungen

Je nach Gehalt und chemischen Eigenschaften des Rückstands im Roherzeugnis sollte, falls
zutreffend, eine Reihe von repräsentativen Hydrolysebedingungen (die die wichtigen Verarbei
tungssituationen simulieren) untersucht werden . Es kann notwendig sein , auch die Auswirkungen
anderer Verfahren als die Hydrolyse zu untersuchen, sofern die Eigenschaften des Wirkstoffes
oder der Metaboliten zeigen , daß toxikologisch relevante Abbauprodukte aufgrund dieser
Verfahren auftreten können . Die Untersuchungen werden normalerweise mit radioaktiv
markiertem Wirkstoff durchgeführt.
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6.5.2 . Auswirkungen auf die Höhe des Rückstands

Zweck der Prüfung

Die wichtigsten Ziele dieser Untersuchung sind :

— Bestimmung der quantitativen Verteilung von Rückständen in unterschiedlichen Zwischen
und Endprodukten sowie Abschätzung der Übergangsfaktoren ;

— Ermöglichung einer realistischeren Abschätzung der Aufnahme von Rückständen mit der
Nahrung.

Versuchsbedingungen

Verarbeitungsstudien sollten die Verarbeitungsverfahren im Haushalt und/oder die aktuellen
industriellen Verarbeitungsverfahren repräsentieren .

Zunächst ist es normalerweise nur notwendig, einen Kernsatz von Basisuntersuchungen zur
Bilanzierung (Jbalance studies ') durchzuführen , die für die allgemeinen Verarbeitungsverfahren
von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen mit signifikanten Rückstandsgehalten repräsentativ sind.
Dabei ist die Wahl dieser repräsentativen Verarbeitungsverfahren zu begründen . Die in den Verar
beitungsstudien angewandten Verfahren sollten stets so genau wie möglich den in der Praxis herr
schenden Bedingungen angepaßt sein . Es sollte eine Bilanz aufgestellt werden , die die Massenbi
lanz aller Rückstände in allen Zwischen - und Endprodukten ausweist .

Bei der Aufstellung einer derartigen Bilanz kann jede Konzentration oder Verringerung der Höhe
des Rückstandsgehalts in einzelnen Erzeugnissen erkannt werden, und die entsprechenden Über
gangsfaktoren können bestimmt werden .

Wenn die verarbeiteten Pflanzenerzeugnisse einen wichtigen Bestandteil der Ernährung bilden,
und aus den Basisuntersuchungen zur Bilanzierung hervorgeht, daß ein erheblicher Übergang an
Rückständen auf die Verarbeitungserzeugnisse auftreten könnte , müssen drei Aufbaustudien zur
Bestimmung der Konzentrationsfaktoren oder der Verdünnungsfaktoren durchgeführt werden .

6.6 . Rückstände in Nachbaukulturen

Zweck der Prüfung

Das Ziel dieser Untersuchungen ist die Bewertung etwaiger Rückstände in den Nachbaukulturen .

Veranlassung

Ergeben die gemäß Anhang II Abschnitt 7 Nummer 7.1 oder Anhang III Abschnitt 9 Nummer
9.1 gewonnenen Daten , daß signifikante Rückstände (> 10 % des angewendeten Wirkstoffs als
Gesamtsumme des unveränderten Wirkstoffs und seiner Metaboliten oder Reaktionsprodukte) im
Boden oder in Pflanzenmaterial wie Stroh oder organischem Material , bis zur Aussaat oder zum
Auspflanzen der Nachbaukulturen verbleiben und bei diesen Nachbaukulturen bei der Ernte zu
Rückständen führen können , die die Bestimmungsgrenze überschreiten , so ist die Rückstands
situation zu berücksichtigen . Dies sollte eine Betrachtung der Art des Rückstands in den
Nachbaukulturen und zumindest eine theoretische Abschätzung der Rückstandshöhe
einschließen . Kann die Wahrscheinlichkeit von Rückständen in Nachbaukulturen nicht ausge
schlossen werden , so sind Metabolismus - und Verteilungsuntersuchungen durchzuführen , gegebe
nenfalls anschließend Feldversuche.

Versuchsbedingungen

Wird eine theoretische Abschätzung der Rückstände in den Nachbaukulturen durchgeführt, so
müssen vollständige Einzelheiten und eine Begründung vorgelegt werden .

Soweit Untersuchungen zum Metabolismus und zur Verteilung sowie Feldversuche erforderlich
sind, sind diese an repräsentativen Kulturen durchzuführen , die ausgewählt werden , um die
normale landwirtschaftliche Praxis darzustellen .

6.7 . Vorgeschlagene Höchstrückstandsgehalte (MRLs) und Rückstandsdefinition

Die vorgeschlagenen MRL-Werte müssen ausführlich begründet werden , einschließlich, wo erfor
derlich , mit einer ausführlichen Beschreibung der angewandten statistischen Analyseverfahren .

Bei der Entscheidung, welche Verbindungen in die Rückstandsdefinition einbezogen werden , sind
die toxikologische Bedeutung der Verbindungen , die wahrscheinlich vorhandenen Gehalte und
die Anwendbarkeit der für das Nachzulassungsmonitoring und für Überwachungszwecke vorge
schlagenen Analysemethoden zu berücksichtigen .
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6.8 . Vorgeschlagene Wartezeiten bis zur Ernte für die vorgesehenen Anwendungszwecke
oder Rückhaltezeiten oder Lagerfristen bei Anwendung nach der Ernte

Die Vorschläge sind ' ausführlich zu begründen .

6.9 . Abschätzung der möglichen und tatsächlichen Exposition über die Nahrung und
andere Aufnahmen

Von Bedeutung ist die Berechnung einer realistischen Vorhersage der Aufnahme über die
Nahrung. Dies kann schrittweise geschehen , wobei die vorhergesagte Aufnahme immer realisti
scher wird . Gegebenfalls müssen auch andere Expositionswege wie Rückstände, die aus der
Anwendung von Arzneimitteln oder von Tierarzneimitteln resultieren , berücksichtigt werden .

6.10 . Zusammenfassung und Bewertung des Rückstandsverhaltens

Die in diesem Abschnitt vorgelegten Daten müssen nach den Leitlinien der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten bezüglich des Formats zusammengefaßt und bewertet werden . Dies
sollte eine ausführliche und kritische Bewertung der Daten einschließen , im Zusammenhang mit
den jeweiligen Kriterien und Leitlinien der Bewertung und Entscheidungsfindung, unter beson
derer Berücksichtigung der für Mensch und Tier möglicherweise oder tatsächlich auftretenden
Risiken sowie den Umfang, die Qualität und die Verläßlichkeit der Datengrundlage .

Insbesondere muß die toxikologische Bedeutung von Metaboliten , die nicht im Säugetier
auftreten , angesprochen werden .

Es sollte eine schematische Darstellung der Stoffwechselwege in Pflanzen und Tieren mit einer
kurzen Erklärung der Verteilung und den jeweiligen chemischen Veränderungen vorgelegt
werden".
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ANHANG II

Anhang III Teil A Abschnitt 8 der Richtlinie 91 /414/EWG erhält folgende Fassung:

„ 8 . RÜCKSTÄNDE IN ODER AUF BEHANDELTEN ERZEUGNISSEN, LEBENSMITTELN UND
FUTTERMITTELN

Einleitung
Es gelten die Bestimmungen der Einleitung von Anhang II Abschnitt 6 .

8.1 . Metabolismus , Verteilung und Berechnung der Rückstände in Pflanzen und Tieren
Zweck der Prüfung
Die Ziele dieser Untersuchungen sind:
— Abschätzung der Gesamtrückstände in dem relevanten Teil der Kulturen zum Erntezeitpunkt

nach der vorgesehenen Behandlung;
— Quantifizierung der Abbaugeschwindigkeit und der Ausscheidung der Gesamtrückstände in
bestimmten tierischen Erzeugnissen (Milch oder Eier) und Ausscheidungen;

— Feststellung der Hauptbestandteile der Gesamtrückstände in Kulturen bzw. in verzehrbaren
tierischen Erzeugnissen ;

— Angabe der Verteilung der Rückstände in den relevanten Teilen der Kultur bzw. den relevanten
verzehrbaren tierischen Erzeugnissen ;

— Quantifizierung der Hauptbestandteile des Rückstands und Ermittlung der Leistungsfähigkeit
der Extraktionsverfahren für diese Bestandteile;

— Gewinnung von Daten , anhand deren über die Notwendigkeit von Fütterungsversuchen gemäß
Nummer 8.3 entschieden werden kann ;

— Entscheidung über Definition und Berechnung eines Rückstands .
Veranlassung
Zusätzliche Metabolismusuntersuchungen sind nur erforderlich , wenn es nicht möglich ist, von den
gemäß den Anforderungen von Anhang II Abschnitt 6 Nummern 6.1 und 6.2 erhaltenen Daten
über den Wirkstoff zu extrapolieren . Dies könnte bei Kulturen oder bei landwirtschaftlichen Nutz
tieren der Fall sein , für die im Rahmen der Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I keine Daten
vorgelegt wurden, oder wenn diese Daten zur Änderung der Bedingungen für seine Aufnahme in
Anhang I nicht erforderlich waren oder wenn ein unterschiedlicher Metabolismus auftreten könnte .
Versuchsbedingungen
Es gelten die gleichen Vorschriften wie für die entsprechenden Absätze in Anhang II Abschnitt 6
Nummern 6.1 und 6.2 .

8.2 . Rückstandsuntersuchungen

Zweck der Prüfung
Die Ziele dieser Untersuchungen sind:
— Quantifizierung der höchstmöglichen Rückstandsgehalte in behandelten Kulturen zum Zeit
punkt der Ernte oder der Entnahme aus dem Lager bei Einhaltung der vorgesehenen guten
landwirtschaftlichen Praxis (GAP) und

— gegebenenfalls Bestimmung der Abbauraten der Rückstände des Pflanzenschutzmittels .
Veranlassung
Zusätzliche Rückstandsversuche sind nur durchzuführen , wenn es nicht möglich ist, von den
gemäß den Anforderungen von Anhang II Abschnitt 6 Nummer 6.3 erhaltenen Daten über den
Wirkstoff zu extrapolieren . Dies könnte bei besonderen Formulierungen, besonderen Anwendungs
verfahren oder bei Kulturen der Fall sein , für die im Rahmen der Aufnahme des Wirkstoffs in
Anhang I keine Daten vorgelegt wurden , oder wenn diese Daten zur Änderung der Bedingungen
für seine Aufnahme in Anhang I nicht erforderlich waren .
Versuchsbedingungen

Es gelten die gleichen Vorschriften wie für die entsprechenden Absätze in Anhang II Abschnitt 6
Nummer 6.3 .

8.3 . Fütterungsversuche an landwirtschaftlichen Nutztieren
Zweck der Prüfung
Das Ziel dieser Untersuchungen ist die Bestimmung von Rückständen in Erzeugnissen tierischen
Ursprungs , die von Rückständen in Futtermitteln oder Futterpflanzen herrühren .
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Veranlassung

Zusätzliche Fütterungsversuche zur Beurteilung der maximalen Rückstandsgehalte in Erzeugnissen
tierischen Ursprungs werden nur gefordert, wenn es nicht möglich ist, von den gemäß den Anfor
derungen von Anhang II Abschnitt 6 Nummer 6.4 erhaltenen Daten über den Wirkstoff zu extra
polieren . Dies könnte zutreffen , wenn weitere Futterpflanzen genehmigt werden sollen und dies zu
einer erhöhten Aufnahme der Rückstände durch landwirtschaftliche Nutztiere führt, für die im
Rahmen der Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I keine Daten vorgelegt wurden , oder wenn diese
Daten zur Änderung der Bedingungen für seine Aufnahme in Anhang I nicht erforderlich waren .
Versuchsbedingungen

Es gelten die gleichen Vorschriften wie für die entsprechenden Abschnitte in Anhang II Abschnitt
6 Nummer 6.4.

8.4 . Auswirkungen der industriellen Verarbeitung und/oder der Zubereitung im Haushalt
Zweck der Prüfung

Die wichtigsten Ziele dieser Untersuchung sind:
— Feststellung, ob sich aus den Rückständen in den Roherzeugnissen während der Verarbeitung

Abbau- oder Reaktionsprodukte bilden , die eine getrennte Risikobewertung erfordern;
— Bestimmung der quantitativen Verteilung von Rückständen in unterschiedlichen Zwischen
und Endprodukten sowie Abschätzung der Übergangsfaktoren ;

— Ermöglichung einer realistischeren Abschätzung der Aufnahme von Rückständen mit der
Nahrung.

Veranlassung

Zusätzliche Untersuchungen sind nur erforderlich, wenn es nicht möglich ist, von den gemäß den
Anforderungen von Anhang II Abschnitt 6 Nummer 6.5 erhaltenen Daten über den Wirkstoff zu
extrapolieren . Dies könnte bei Kulturen der Fall sein , für die im Rahmen der Aufnahme des Wirk
stoffs in Anhang I keine Daten vorgelegt wurden, oder wenn diese Daten zur Änderung der Bedin
gungen für seine Aufnahme in Anhang I nicht erforderlich waren .

Versuchsbedingungen

Es gelten die gleichen Vorschriften wie für die entsprechenden Abschnitte in Anhang II Abschnitt
6 Nummer 6.5 .

8.5 . Rückstände in Folgekulturen

Zweck der Prüfung

Das Ziel dieser Untersuchungen ist die Bewertung etwaiger Rückstände in den Folgekulturen .

Veranlassung

Zusätzliche Untersuchungen sind nur erforderlich , wenn es nicht möglich ist, von den gemäß den
Anforderungen von Anhang II Abschnitt 6 Nummer 6.6 erhaltenen Daten über den Wirkstoff zu
extrapolieren . Dies könnte bei besonderen Formulierungen , besonderen Anwendungsverfahren oder
bei Kulturen der Fall sein , für die im Rahmen der Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I keine
Daten vorgelegt wurden , oder wenn diese Daten zur Änderung der Bedingungen für seine
Aufnahme in Anhang I nicht erforderlich waren .

Versuchsbedingungen

Es gelten die gleichen Vorschriften wie für die entsprechenden Abschnitte in Anhang II Abschnitt
6 Nummer 6.6 .

8.6 . Vorgeschlagene Höchstrückstandsgehalte (MRLs) und Rückstandsdefinition
Die vorgeschlagenen MRL-Werte müssen ausführlich begründet werden , einschließlich , wo erfor
derlich , mit einer ausführlichen Beschreibung der verwendeten statistischen Analyseverfahren .

Zeigen die gemäß den Vorschriften von Nummer 8.1 vorgelegten Metabolismusuntersuchungen ,
daß die Rückstandsdefinition unter Berücksichtigung der tatsächlichen Rückstandsdefinition und
der erforderlichen Bewertung gemäß dem entsprechenden Absatz in Anhang II Abschnitt 6
Nummer 6.7 geändert werden sollte , so kann eine erneute Bewertung des Wirkstoffs notwendig
sein .

8.7 . Vorgeschlagene Wartezeiten bis zur Ernte für die vorgesehenen Anwendungszwecke oder
Rückhaltezeiten oder Lagerfristen bei Anwendung nach der Ernte

Die Vorschläge sind ausführlich zu begründen .
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8.8 . Abschätzung der möglichen und tatsächlichen Exposition über die Nahrung und andere
Aufnahmen

Von Bedeutung ist die Berechnung einer realistischen Vorhersage der Aufnahme über die Nahrung.
Dies kann schrittweise geschehen , wobei die vorhergesagte Aufnahme immer realistischer wird .
Gegebenenfalls müssen auch andere Expositionswege wie Rückstände, die aus der Anwendung von
Arzneimitteln oder von Tierarzneimitteln resultieren , berücksichtigt werden .

8.9 . Zusammenfassung und Bewertung des Rückstandsverhaltens

Die in diesem Abschnitt vorgelegten Daten müssen nach den Leitlinien der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten bezüglich des Formats zusammengefaßt und bewertet werden . Dies sollte eine
ausführliche und kritische Bewertung der Daten einschließen , in Zusammenhang mit den jewei
ligen Kriterien und Leitlinien der Bewertung und Entscheidungsfindung, unter besonderer Berück
sichtigung der für Mensch und Tier möglicherweise oder tatsächlich auftretenden Risiken sowie
den Umfang, die Qualität und die Verläßlichkeit der Datengrundlage .

Wenn Stoffwechseldaten vorgelegt worden sind, muß die toxikologische Bedeutung von Metabo
liten , die nicht im Säugetier auftreten , angesprochen werden .

Wenn Stoffwechseldaten vorgelegt worden sind, sollte eine schematische Darstellung der Stoff
wechselwege in Pflanzen und Tieren mit einer kurzen Erklärung der Verteilung und der jeweiligen
chemischen Veränderungen vorgelegt werden ."
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 1 . Oktober 1996

über den Abschluß des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Marokko zur Festsetzung des
ab 1 . Januar 1994 geltenden Zusatzbetrags, der von der Abschöpfung bzw. den
Zöllen für in die Gemeinschaft eingeführtes, nicht behandeltes Olivenöl mit

Ursprung in Marokko abzuziehen ist

(96/620/EG)

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich
Marokko zur Festsetzung des ab 1 . Januar 1994 geltenden
Zusatzbetrags, der von der Abschöpfung bzw. den Zöllen
für in die Gemeinschaft eingeführtes, nicht behandeltes
Olivenöl mit Ursprung in Marokko abzuziehen ist, wird
im Namen der Gemeinschaft genehmigt .
Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluß beige -
fügt .

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person zu
bestellen, die befugt ist, das Abkommen rechtsverbindlich
für die Gemeinschaft zu unterzeichnen .

Artikel 3

Dieser Beschluß wird im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht .

Geschehen zu Luxemburg am 1 . Oktober 1996 .

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 113 in Verbin
dung mit Artikel 228 Absatz 2 Satz 1 ,
gestützt auf das Kooperationsabkommen zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem König
reich Marokko ('), das am 1 . November 1978 in Kraft
getreten ist, insbesondere auf Anhang B,
auf Vorschlag der Kommission ,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Das Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich
Marokko zur Festsetzung des Zusatzbetrags, der von der
Abschöpfung bzw. den Zöllen für in die Gemeinschaft
eingeführtes, nicht behandeltes Olivenöl der KN-Codes
1509 10 10 , 1509 10 90 und 1510 00 10 mit Ursprung in
Marokko abzuziehen ist, sollte genehmigt werden .
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates vom
28 . Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und die
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen
denden Umrechnungskurse (2) wurde die Anwendung des
Berichtigungsfaktors 1,207509 abgeschafft, der bis zum
31 . Januar 1995 für die landwirtschaftlichen Umrech
nungskurse vorgesehen war. Angesichts des anspruchsbe
gründeten Tatbestands des anwendbaren landwirtschaft
lichen Umrechnungskurses ist es erforderlich , für den am
31 . Januar 1995 auslaufenden Zeitraum und für den Zeit
raum ab dem 1 . Februar 1995 jeweils einen Betrag vorzu
sehen —

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. SPRING

C ) ABl . Nr. L 264 vom 27. 9 . 1978 , S. 2.
(2) ABl . Nr. L 387 vom 31 . 12. 1992, S. 1 . Verordnung zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (EG) Nr. 150/95 (ABl . Nr. L 22
vom 31 . 1 . 1995, S. 1 ).
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ABKOMMEN IN FORM EINES BRIEFWECHSELS

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Marokko zur Festset
zung des ab 1 . Januar 1994 geltenden Zusatzbetrags, der von der Abschöpfung bzw. den
Zöllen für in die Gemeinschaft eingeführtes , nicht behandeltes Olivenöl mit Ursprung

in Marokko abzuziehen ist

Schreiben Nr. 1

Brüssel , den 21 . Oktober 1996

Herr . . .,

in Anhang B des Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und dem Königreich Marokko ist vorgesehen , daß — zur Berücksichtigung bestimmter Faktoren
und nach den jeweiligen Bedingungen des Olivenölmarktes — bei nicht behandeltem Olivenöl
der KN-Codes 1509 10 10 , 1509 10 90 und 1510 00 10 der Betrag, der nach Artikel 17 Absatz 1
Buchstabe b) des Kooperationsabkommens vom Abschöpfungsbetrag abzuziehen ist, unter den
gleichen Bedingungen und nach den gleichen Modalitäten , wie sie für die Anwendung der
vorgenannten Bestimmungen vorgesehen sind, um einen Zusatzbetrag erhöht wird .

Ich beehre mich , Ihnen mitzuteilen , daß die Gemeinschaft auf der Grundlage der in dem vorge
nannten Anhang vorgesehenen Kriterien die erforderlichen Maßnahmen treffen wird, damit im
Zeitraum vom 1 . Januar 1994 bis zum 31 . Januar 1995 ein Zusatzbetrag von 12,09 ECU je 100
kg und in dem Zeitraum ab dem 1 . Februar 1995 ein Zusatzbetrag von 14,60 ECU je 100 kg
angewandt wird .

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir den Eingang dieses Schreibens und das Einverständnis
Ihrer Regierung mit dem Inhalt dieses Schreibens bestätigen wollten .

Genehmigen Sie , Herr . . ., den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die Europäische Gemeinschaft
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Schreiben Nr. 2

Brüssel , den 21 . Oktober 1996

Herr . . ,

Ich beehre mich, den Eingang Ihres heutigen Schreibens mit folgendem Wortlaut zu bestätigen :
„ In Anhang B des Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und dem Königreich Marokko ist vorgesehen , daß — zur Berücksichtigung
bestimmter Faktoren und nach den jeweiligen Bedingungen des Olivenölmarktes — bei
nicht behandeltem Olivenöl der KN-Codes 1509 10 10 , 1509 10 90 und 1510 00 10 der
Betrag, der nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) des Kooperationsabkommens vom
Abschöpfungsbetrag abzuziehen ist, unter den gleichen Bedingungen und nach den gleichen
Modalitäten , wie sie für die Anwendung der vorgenannten Bestimmungen vorgesehen sind,
um einen Zusatzbetrag erhöht wird .

Ich beehre mich , Ihnen mitzuteilen , daß die Gemeinschaft auf der Grundlage der in dem
vorgenannten Anhang vorgesehenen Kriterien die erforderlichen Maßnahmen treffen wird ,
damit im Zeitraum vom 1 . Januar 1994 bis zum 31 . Januar 1995 ein Zusatzbetrag von 12,09
ECU je 100 kg und in dem Zeitraum ab dem 1 . Februar 1995 ein Zusatzbetrag von 14,60
ECU je 100 kg angewandt wird .

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir den Eingang dieses Schreibens und das Einver
ständnis Ihrer Regierung mit dem Inhalt dieses Schreibens bestätigen wollten ."

Ich bestätige Ihnen das Einverständnis meiner Regierung mit dem Inhalt des vorstehenden
Schreibens .

Genehmigen Sie , Herr . . ., den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die Regierung
des Königreichs Marokko
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BESCHLUSS DES RATES

vom 14. Oktober 1996

über den Abschluß des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der Republik Türkei zur Festsetzung des ab 1 .
Januar 1994 geltenden Zusatzbetrags , der von der Abschöpfung bzw. den Zöllen
für in die Gemeinschaft eingeführtes, nicht behandeltes Olivenöl mit Ursprung

in der Türkei abzuziehen ist

(96/621 /EG)

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Türkei
zur Festsetzung des ab dem 1 . Januar 1994 geltenden
Zusatzbetrags, der von der Abschöpfung bzw. den Zöllen
für in die Gemeinschaft eingeführtes, nicht behandeltes
Olivenöl mit Ursprung in der Türkei abzuziehen ist, wird
im Namen der Europäischen Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluß beige
fügt .

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person zu
bestellen, die befugt ist, das Abkommen rechtsverbindlich
für die Gemeinschaft zu unterzeichnen .

Artikel 3

Dieser Beschluß wird im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht .

Geschehen zu Luxemburg am 14 . Oktober 1996 .

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 113 in Verbin
dung mit Artikel 228 Absatz 2 Satz 1 ,

gestützt auf den Beschluß Nr. 1 /77 des Assoziationsrates
EWG—Türkei vom 17 . Mai 1977 über neue Zugeständ
nisse bei der Einfuhr türkischer Agrarerzeugnisse in die
Gemeinschaft, insbesondere auf Anhang IV,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Das Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Türkei
zur Festsetzung des ab dem 1 . Januar 1994 geltenden
Zusatzbetrags , der von der Abschöpfung bzw. den Zöllen
für in die Gemeinschaft eingeführtes, nicht behandeltes
Olivenöl mit Ursprung in der Türkei abzuziehen ist, sollte
genehmigt werden .

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates vom
28 . Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und die
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen
denden Umrechnungskurse (') wird die Anwendung des
Berichtigungsfaktors 1,207509 abgeschafft, der bis zum
31 . Januar 1995 für die landwirtschaftlichen Umrech
nungskurse galt . Angesichts des anspruchsbegründenden
Tatbestands des anwendbaren landwirtschaftlichen
Umrechnungskurses ist es erforderlich , für den am
31 . Januar 1995 auslaufenden Zeitraum und ab dem
1 . Februar 1995 jeweils einen Betrag vorzusehen —

Im Namen des Rates

Der Präsident

R. QUINN

(') ABl . Nr . L 387 vom 31 . 12 . 1992, S. 1 . Verordnung zuletzt ge
ändert durch die Verordnung (EG) Nr. 150/95 (ABl . Nr. L 22
vom 31 . 1 . 1995, S. 1 ).
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ABKOMMEN IN FORM EINES BRIEFWECHSELS

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Türkei zur Festsetzung
des ab 1 . Januar 1994 geltenden Zusatzbetrags, der von der Abschöpfung bzw. den
Zöllen für in die Gemeinschaft eingeführtes , nicht behandeltes Olivenöl mit Ursprung

in der Türkei abzuziehen ist

Schreiben Nr. 1

Brüssel , den 16 . Oktober 1996

Herr . .

in Anhang IV des Beschlusses Nr. 1 /77 des Assoziationsrates EWG—Türkei vom 17 . Mai 1977
über neue Zugeständnisse bei der Einfuhr türkischer Agrarerzeugnisse in die Gemeinschaft ist
vorgesehen , daß — zur Berücksichtigung bestimmter Faktoren und nach den jeweiligen Bedin
gungen des Olivenölmarktes — bei nicht behandeltem Olivenöl der KN-Codes 1509 10 10 ,
1509 10 90 und 1510 00 10 der Betrag, der nach Artikel 2 des Beschlusses vom Abschöpfungsbe
trag abzuziehen ist, unter den gleichen Bedingungen und nach den gleichen Modalitäten, wie sie
für die Anwendung der vorgenannten Bestimmungen vorgesehen sind, um einen Zusatzbetrag
erhöht wird .

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Gemeinschaft auf der Grundlage der in dem vorge
nannten Anhang vorgesehenen Kriterien die erforderlichen Maßnahmen treffen wird, damit im
Zeitraum vom 1 . Januar 1994 bis zum 31 . Januar 1995 ein Zusatzbetrag von 10,88 ECU je 100
kg und in dem Zeitraum ab dem 1 . Februar 1995 ein Zusatzbetrag von 13,14 ECU je 100 kg
angewandt wird .
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir den Eingang dieses Schreibens und das Einverständnis
Ihrer Regierung mit dem Inhalt dieses Schreibens bestätigen wollten .
Genehmigen Sie, Herr . . ., den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die Europäische Gemeinschaft
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Schreiben Nr. 2

Brüssel , den 16 . Oktober 1996

Herr . . .,

ich beehre mich , den Eingang Ihres heutigen Schreibens mit folgendem Wortlaut zu bestätigen :

„in Anhang IV des Beschlusses Nr. 1 /77 des Assoziationsrates EWG—Türkei vom 17. Mai
1977 über neue Zugeständnisse bei der Einfuhr türkischer Agrarerzeugnisse in die Gemein
schaft ist vorgesehen , daß — zur Berücksichtigung bestimmter Faktoren und nach den jewei
ligen Bedingungen des Olivenölmarktes — bei nicht behandeltem Olivenöl der KN-Codes
1509 10 10 , 1509 10 90 und 1510 00 10 der Betrag, der nach Artikel 2 des Beschlusses vom
Abschöpfungsbetrag abzuziehen ist, unter den gleichen Bedingungen und nach den gleichen
Modalitäten , wie sie für die Anwendung der vorgenannten Bestimmungen vorgesehen sind,
um einen Zusatzbetrag erhöht wird .

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen , daß die Gemeinschaft auf der Grundlage der in dem
vorgenannten Anhang vorgesehenen Kriterien die erforderlichen Maßnahmen treffen wird ,
damit im Zeitraum vom 1 . Januar 1994 bis zum 31 . Januar 1995 ein Zusatzbetrag von 10,88
ECU je 100 kg und in dem Zeitraum ab dem 1 . Februar 1995 ein Zusatzbetrag von 13,14
ECU je 100 kg angewandt wird .

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir den Eingang dieses Schreibens und das Einver
ständnis Ihrer Regierung mit dem Inhalt dieses Schreibens bestätigen wollten ."

Ich bestätige Ihnen das Einverständnis meiner Regierung mit dem Inhalt des vorstehenden
Schreibens .

Genehmigen Sie , Herr . . ., den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Für die Regierung
der Republik Türkei
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